
Neuwahl zur Vollversammlung
der Industrie- und Handelskammer zu Köln

I.	 1. 	 �Die Amtszeit der derzeitigen Vollversammlung endet am 31. Dezember 
2009.

	 2. 	 �Die Mitglieder der neuen Vollversammlung sind für die Wahlperiode 
vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2014 zu wählen.

	 3. 	 �Nach § 1 der Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer zu Köln 
vom 4. Dezember 2008 wählen die Kammerzugehörigen in allgemei-
ner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für die Dauer 
von fünf Jahren 92 Mitglieder der Vollversammlung. Die Wahl erfolgt 
durch Briefwahl. 

	 4.		 �Zur Durchführung der Wahl werden folgende Gewerbegruppen zusam-
mengefasst:

	 	 	 �Produzierendes Gewerbe
	 	 	 �Kammerzugehörige, die ausschließlich oder überwiegend fabrikations-

mäßig Stoffe oder Waren gewinnen, erzeugen, veredeln oder bearbeiten. 
Hierzu zählen auch Unternehmen des Baugewerbes, der Energie- und 
Wasserversorgung, der Recyclingwirtschaft sowie Beteiligungsgesell-
schaften mit Schwerpunkt im produzierenden Gewerbe.

	 	 	 Einzelhandel
	 	 	 �Kammerzugehörige, die überwiegend nicht selbst hergestellte Waren 

in der Regel an Endverbraucher absetzen.
			   Gastronomie/Touristik–Freizeit/Gesundheitswesen
	 	 	 �Dazu gehören Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetriebe 

sowie Kammerzugehörige, die vorwiegend Dienstleistungen erbringen, 
die den Branchen Touristik, Freizeit und Gesundheit zuzuordnen sind, 
wie beispielsweise Reisebüros und -veranstalter, Tanzschulen, Vergnü-
gungsparks, Fitnessstudios und Kosmetiksalons.

			   Groß- und Außenhandel
	 	 	 �Kammerzugehörige, die überwiegend nicht selbst hergestellte Waren an 

Unternehmen und Institutionen absetzen. Außerdem Kammerzugehö-
rige, die nicht selbst hergestellte Waren importieren oder exportieren.

			   Vermittlergewerbe/Finanzdienstleister/Handelsvertreter
	 	 	 �Dazu zählen die Handelsvermittlung, Effektenvermittlung und -verwal-

tung, die Vermittlung von Versicherungsverträgen, Vermögensberatung 
und -verwaltung sowie Immobilienmakler, die Verwaltung von Immobi-
lien, geschlossene Immobilienfonds, Beteiligungsgesellschaften sowie 
die Vermietung beweglicher Sachen und das Versteigerungsgewerbe.

			   Verkehr und Postdienste 
	 	 	 �Kammerzugehörige, die sich mit der Beförderung, der Lagerung und 

dem Umschlag von Gütern oder der Personenbeförderung befassen 
oder solche Leistungen organisieren und vermitteln, ohne Reisebüros 
und -veranstalter. 

			   Medien- und Werbewirtschaft 
	 	 	 �Dazu zählen das Verlagsgewerbe, die Vervielfältigung von Ton- und 

Bildträgern, Vermietung und Verleih von Ton-, Licht- und Beschal-
lungsanlagen, PR-Beratung, Werbung, fotografisches Gewerbe, Design
büros, Tonstudios, Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb, 
Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen, Korrespondenz- 
und Nachrichtenbüros, Journalisten und Pressefotografen. 

			   Informations- und Kommunikationstechnik
	 	 	 �Kammerzugehörige, die sich mit der Vervielfältigung von Daten-

trägern, der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, von 
nachrichtentechnischen Geräten, dem Fernmeldebau oder der In-
stallation von EDV- und Kommunikationssystemen befassen. Au-
ßerdem Einzelhändler von Geräten und Einrichtungen für die EDV 
und Software, von Endgeräten der Kommunikationstechnik so-
wie Handelsvermittler und Großhändler von Soft- und Hardware. 
Des Weiteren zählen dazu Fernmeldedienste, Hardwareberatung, 
Softwarehäuser, Softwareberatung, Datenverarbeitungs- und 	
-erfassungsdienste, Informationsvermittlung, Ingenieurbüros für EDV-
Geräte und Systementwicklung, Gestaltung von Internet- und Multime-
diaanwendungen, EDV-Schulung.

Öffentliche Bekanntmachungen

			   Banken und Versicherungen
	 	 	 Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen. 
	 	 	 Unternehmensnahe Dienstleister
	 	 	 �Kammerzugehörige, deren Dienstleistungsangebot sich überwie-

gend an Unternehmen richtet. Dazu zählen beispielsweise Unter-
nehmen des Abfüll- und Verpackungsgewerbes, der Abwasser- und 
Abfallbeseitigung, Architekturbüros, Auskunfteien, Beratungsunter-
nehmen, Unternehmen des Bewachungsgewerbes, der Gebäuder-
einigung, der gewerbsmäßigen Überlassung und Vermittlung von 
Arbeitskräften, Ingenieurbüros, Schreib- und Übersetzungsbüros, 
die Verwaltung und Führung von Betrieben und Wirtschaftsprü-
fungs- und -beratungsgesellschaften.

			�   Weitere Dienstleister, insbesondere verbrauchernahe Dienst-
leistungen 

	 	 	 �Kammerzugehörige, die Dienstleistungen erbringen, die in den 
bisher angeführten Gruppen nicht erwähnt sind, wie Ehevermitt-
lung, Veterinärwesen, Wäschereien und chemische Reinigungen, 
Weiterbildungseinrichtungen. 

	 5.		 �Demgemäß werden folgende Wahlgruppen gebildet. In diesen Wahl-
gruppen wählen die Kammerzugehörigen gem. § 7 Abs. 2 der Wahl-
ordnung die folgende Anzahl von Mitgliedern der Vollversammlung:

	 	 	 Wahlgruppe Mitglieder
	 01	 Produzierendes Gewerbe Köln: ...................................................6
	 02	 Produzierendes Gewerbe Leverkusen/Rhein-Berg:......................4
	 03	 Produzierendes Gewerbe Rhein-Erft-Kreis:..................................3
	 04	 Produzierendes Gewerbe Oberbergischer Kreis:..........................4
	 05	 Einzelhandel Köln:	 ......................................................................6
	 06	 Einzelhandel Leverkusen/Rhein-Berg:.........................................2
	 07	 Einzelhandel Rhein-Erft-Kreis:......................................................2
	 08	 Einzelhandel Oberbergischer Kreis:.............................................1
	 09	 Gastronomie/Touristik–Freizeit/Gesundheitswesen Köln:..........5
	 10	 Gastronomie/Touristik–Freizeit/
	 	 	 Gesundheitswesen Leverkusen/Rhein-Berg: ..............................1
	 11	 Gastronomie/Touristik–Freizeit/
	 	 	 Gesundheitswesen Rhein-Erft-Kreis:............................................1
	 12	 Gastronomie/Touristik–Freizeit/
	 	 	 Gesundheitswesen Oberbergischer Kreis: ..................................1
	 13	 Groß- und Außenhandel Köln: .....................................................4
	 14	 Groß- und Außenhandel Leverkusen/Rhein-Berg:........................1
	 15	 Groß- und Außenhandel Rhein-Erft-Kreis: ...................................1
	 16	 Groß- und Außenhandel Oberbergischer Kreis:............................1
	 17	 Vermittlergewerbe/Finanzdienstleister/Handelsvertreter Köln:..6
	 18	 Vermittlergewerbe/Finanzdienstleister/
	 	 	 Handelsvertreter Leverkusen/Rhein-Berg:...................................2
	 19	 Vermittlergewerbe/Finanzdienstleister/
	 	 	 Handelsvertreter Rhein-Erft-Kreis: ..............................................2
	 20	 Vermittlergewerbe/Finanzdienstleister/
	 	 	 Handelsvertreter Oberbergischer Kreis:.......................................1
	 21	 Verkehr und Postdienste gesamter Kammerbezirk:......................4
	 22	 Medien- und Werbewirtschaft 
	 	 	 gesamter Kammerbezirk: ............................................................6
	 23	 Informations- und Kommunikationstechnik 
	 	 	 gesamter Kammerbezirk: ............................................................4
	 24	 Banken und Versicherungen 
	 	 	 gesamter Kammerbezirk: ............................................................5
	 25	 Unternehmensnahe Dienstleister Köln:........................................7
	 26	 Unternehmensnahe Dienstleister Leverkusen/Rhein-Berg:.........2
	 27	 Unternehmensnahe Dienstleister Rhein-Erft-Kreis:......................2
	 28	 Unternehmensnahe Dienstleister Oberbergischer Kreis: ............1
	 29	 Weitere Dienstleister, insbesondere verbrauchernahe 
	 	 	 Dienstleistungen Köln: ................................................................4
	 30	 Weitere Dienstleister, insbesondere verbrauchernahe 
	 	 	 Dienstleistungen Leverkusen/Rhein-Berg:...................................1 



    

Öffentliche Bekanntmachungen
	 31	 Weitere Dienstleister, insbesondere verbrauchernahe 
	 	 	 Dienstleistungen Rhein-Erft-Kreis:...............................................1 
	 32	 Weitere Dienstleister, insbesondere verbrauchernahe 
	 	 	 Dienstleistungen Oberbergischer Kreis:.......................................1

II.	 �Zur Vorbereitung der Wahl stellt der Wahlausschuss für jede Wahlgrup-
pe eine Liste der Wahlberechtigten in Dateiform auf. Diese Wählerlisten 
können für die Dauer von 14 Tagen, und zwar in der Zeit 

	 von Dienstag, den 26. Mai 2009,
	 bis Montag, den 8. Juni 2009,
	 (außer Samstag und Sonntag ) jeweils von 08:30 bis 12:30 Uhr,
	 �durch die Wahlberechtigten und ihre Bevollmächtigten eingesehen wer-

den, und zwar im Gebäude der
	 Industrie- und Handelskammer zu Köln
	 Unter Sachsenhausen 10-26
	 50667 Köln
	 Service-Center
	 sowie in den Zweigstellen:
	 Zweigstelle Rhein-Erft, Bahnstraße 1, 50126 Bergheim
	� Zweigstelle Leverkusen/Rhein-Berg, 
	 An der Schusterinsel 2, 51379 Leverkusen
	 Zweigstelle Oberberg, Talstraße 11, 51643 Gummersbach.

	 �Die Einsichtnahme ist auf die jeweilige Wahlgruppe und den Wahlbezirk 
beschränkt.

	 �Wahlberechtigt sind alle Kammerzugehörigen. Wählen kann nur, wer in 
den festgestellten Wählerlisten eingetragen ist. Wahlberechtigte, die meh
reren Wahlgruppen angehören, werden vom Wahlausschuss einer Gruppe 
zugewiesen. Die Wahlberechtigten können spätestens eine Woche nach	
Ablauf der Auslegungsfrist, also bis Montag, den 15. Juni 2009, schrift-	
lich beantragen, ihr Wahlrecht in einer anderen Wahlgruppe auszuüben.

	 �Einsprüche gegen die Zuordnung zu einer Wahlgruppe sowie Anträ-
ge auf Aufnahme in eine Wahlgruppe sind ebenfalls bis zum 15. Juni 
2009 schriftlich beim Wahlausschuss bei der IHK Köln einzureichen. 
Der Wahlausschuss entscheidet darüber und stellt nach Erledigung aller 
Einsprüche und Anträge die Ordnungsmäßigkeit der Wählerlisten fest. 

III.	 1.	�	 �Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, binnen drei Wochen 
nach Ablauf der Einspruchsfrist, das heißt 

	 	 	 spätestens bis Montag, den 6. Juli 2009,
	 	 	 �für ihre Wahlgruppe bei der IHK Wahlvorschläge schriftlich einzu-

reichen. Die Übermittlung kann auch durch Telefax erfolgen. 
	 	 �	 �Jeder Wahlvorschlag kann eine beliebige Zahl von Bewerbern ent-

halten. Bewerber können nur für die Wahlgruppe vorgeschlagen 
werden, für die sie selbst wahlberechtigt sind. Sie sind mit Famili-
ennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf oder Stellung, Bezeich-
nung des IHK-zugehörigen Unternehmens und dessen Anschrift 
aufzuführen. Außerdem ist eine Erklärung jedes Bewerbers beizu-
fügen, dass er zur Annahme der Wahl bereit ist und dass ihm keine 
Tatsachen bekannt sind, die seine Wählbarkeit nach dieser Wahl-
ordnung ausschließen. Dem Wahlvorschlag soll ein Foto (Passbild 
o.Ä.) sowie ein elektronisch übermittelbares Bild (jpg-Datei) eines 
jeden Bewerbers beigefügt werden.

	 2.		 �Wählbar sind natürliche Personen, die am Wahltag volljährig und das 
IHK-Wahlrecht auszuüben berechtigt sind und entweder selbst IHK-
Zugehörige oder allein oder zusammen mit anderen zur gesetzlichen 
Vertretung einer IHK-zugehörigen juristischen Person, Handelsgesell-
schaft oder nicht rechtsfähigen Personenmehrheit befugt sind. Wähl-
bar sind auch in das Handelsregister eingetragene Prokuristen und 
besonders bestellte Bevollmächtigte von IHK-Zugehörigen.

	 	 	 �Jeder IHK-Zugehörige kann nur mit einem Mitglied in der Vollver-
sammlung vertreten sein.

	 3.	�	 �Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens fünf Wahlberechtigten 
der Wahlgruppe und des Wahlbezirks unterzeichnet sein (Unter-
stützungsunterschriften). Dabei haben sie ihren Namen und 
ihre Anschrift und für den Fall, dass sie einen IHK-Zugehörigen 
vertreten, dessen Bezeichnung und Anschrift anzugeben. 

	 	 	 �Jeder Wahlberechtigte kann auch mehrere Wahlvorschläge unterzeich-
nen. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen können bei 
der IHK Köln - Wahlvorstand - angefordert werden (Tel.: 0221/1640-
888; Fax: 0221/1640-309; E-Mail: wahlvorstand@koeln.ihk.de).

	 4.	�	 �Der Wahlausschuss prüft die eingegangenen Wahlvorschläge und 
fordert, falls Mängel festgestellt werden, die Unterzeichner unter 
Fristsetzung zu deren Beseitigung auf. Er entscheidet über die Gül-
tigkeit der eingegangenen Wahlvorschläge, fasst in alphabetischer 
Reihenfolge die gültigen Wahlvorschläge in jeder Wahlgruppe zu 
einer einzigen Bewerberliste zusammen und macht die Bewerber-
listen spätestens zwei Wochen vor Beginn der Wahlfrist im Mittei-
lungsblatt der IHK Köln IHKplus bekannt. Dabei sollen alle Bewer-
ber mit Bild bekannt gemacht werden. 

	 5.		 Das Wahlrecht wird ausgeübt
	 	 	 a)	�für natürliche Personen durch den IHK-Zugehörigen selbst; so-

weit eine Vertretung gesetzlich vorgeschrieben oder gerichtlich 
angeordnet ist, durch den jeweiligen Vertreter,

	 	 	 b)	�für juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, 
Handelsgesellschaften und nicht rechtsfähige Personenmehr-
heiten durch eine Person, die allein oder zusammen mit ande-
ren zur gesetzlichen Vertretung befugt ist.

	 	 	 �Das Wahlrecht kann auch durch einen im Handelsregister einge-
tragenen Prokuristen ausgeübt werden.

	 	 	 �Das Wahlrecht kann jedoch in diesen Fällen jeweils nur von einer 
einzigen dazu bestimmten Person ausgeübt werden.

	 	 	 �Für IHK-Zugehörige, deren Wohnsitz oder Sitz nicht im IHK-Bezirk 
gelegen ist, kann das Wahlrecht durch einen Wahlbevollmächtig-
ten ausgeübt werden.

	 	 	 �Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss die Berechtigung, das 
Wahlrecht auszuüben, durch einen Handelsregisterauszug oder in 
sonstiger Weise nachzuweisen. Bei Wahlbevollmächtigten bedarf 
es einer zu diesem Zweck ausgestellten Vollmacht. 

IV.	 �Gewählt wird durch Stimmzettel. Die Frist, in welcher die Stimmzettel 
bei der IHK eingehen müssen (Wahlfrist), wird bestimmt auf die Zeit

	 von Donnerstag, den 29. Oktober 2009,
	 bis Mittwoch, den 25. November 2009.
	 �Die IHK Köln übersendet den Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen, 

das heißt Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag und Wahlbriefum-
schlag. 

	 �Der Wähler kennzeichnet die von ihm gewählten Bewerber dadurch, 
dass er deren Namen auf dem Stimmzettel ankreuzt. Er darf höchs-
tens so viele Bewerber ankreuzen, wie in seiner Wahlgruppe zu wählen 
sind. 

	 �Der Wähler hat in einem verschlossenen Wahlbriefumschlag den von 
ihm ausgefüllten und unterzeichneten Wahlschein und in dem beson-
deren verschlossenen Wahlumschlag seinen Stimmzettel so rechtzeitig 
zu übersenden, dass die Wahlunterlagen spätestens am Mittwoch, 
den 25. November 2009, am Hauptsitz der IHK in Köln eingehen. Der 
Wahlbrief kann dort auch abgegeben werden. 

	 Ungültig sind alle Stimmzettel,
	 a) die Zusätze, Streichungen oder Vorbehalte aufweisen,
	 b) die die Absicht des Wählers nicht klar erkennen lassen,
	 c) �auf denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in der Wahlgruppe 

und dem Wahlbezirk zu wählen sind,
	 d) die nicht in einem verschlossenen Wahlumschlag eingehen.



    

Öffentliche Bekanntmachungen

V.	 �Gewählt sind in den einzelnen Wahlgruppen diejenigen Bewerber, wel-
che die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los, welches ein Mitglied des Wahlausschusses zieht.

	 �Der Wahlausschuss macht das Wahlergebnis unverzüglich nach Abschluss 
der Wahl im Mitteilungsblatt der IHK Köln IHKplus öffentlich bekannt.

	 �Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlausschusses müssen inner-
halb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergeb-
nisses schriftlich beim Wahlausschuss eingegangen sein. Der Einspruch ist 
auf die Wahl innerhalb der Wahlgruppe des Wahlberechtigten beschränkt. 
Über Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses entscheidet 
die Vollversammlung nach Anhörung des Wahlausschusses. Für Rechts-
behelfe gegen diese Entscheidung gelten die Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) und das Ausführungsgesetz Nordrhein-Westfalen (AG VwGO NW).

VI.	 �Auskünfte zur Durchführung der Wahl erteilt der Wahlvorstand bei der 
Industrie- und Handelskammer zu Köln: Tel. 0221 1640-888, Fax 0221 
1640-309, E-Mail: wahlvorstand@koeln.ihk.de. Dort können auch Vor-
drucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen angefordert werden. 
Informationen zur Wahl finden Sie auch im Internet unter www.ihk-	
koeln.de; dort können die Vordrucke ebenfalls heruntergeladen werden.

	 Köln, den 21. April 2009

Der Wahlausschuss der Industrie- und Handelskammer zu Köln
Christian Peter Kotz
Hans-Dieter Joos
Karl Kriegeskorte


